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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

1.  Allgemeine Bedingungen 

Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen, sowie etwaige gesonderte vertragliche Vereinbarungen 
gelten für alle unsere Lieferungen, Angebote, Leistungen und sonstige Geschäftsbeziehungen. 

Abweichungen von diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen unserer ausdrücklichen schriftlichen 
Anerkennung. Dies gilt insbesondere für die Geltung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Käufers. Sie sind 
nicht automatisch Vertragsinhalt.   

Ein Vertrag kommt mangels besonderer Vereinbarung – mit der schriftlichen Auftragsbestätigung des Lieferers 
zustande. 

2.  Angebote 

Unsere Angebote, auch in Prospekten und Anzeigen, sind bis zur schriftlichen Auftragsannahme freibleibend und 
unverbindlich. Annahmeerklärungen und sämtliche Bestellungen, sowie Änderungen und Nebenabreden bedürfen 
zur Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Zumutbare technische und optische Änderungen behalten wir uns 
ausdrücklich vor. Die Verwendung unserer Angebote als Leistungsverzeichnis für andere Anbieter ist ohne unsere 
Zustimmung untersagt. Bei Zuwiderhandlung werden unsere Aufwendungen gemäß unserer gültigen 
Verrechnungssätze für Kundendienstleistungen im In- und Ausland berechnet.                                                        
Unter der gleichen Voraussetzung, dass der Kunde Vollkaufmann ist, werden die zwecks Abgabe eines 
Kostenvoranschlags gemachten Leistungen und Lieferungen besonderer Art, wie insbesondere Reisen und 
Demontagearbeiten, dem Auftraggeber gesondert berechnet, und zwar auch dann, wenn es nicht oder nur in 
abgeänderter Form zur Ausführung von Instandsetzungsarbeiten kommt. Der Auftragnehmer ist an den erstellten 
verbindlichen Kostenvoranschlag bis zum Ablauf von 21 Tagen nach seiner Abgabe gebunden.                               
Bei unverbindlichen Kostenvoranschlägen gelten Abweichungen von + 10 % als statthaft. Zu weitergehenden 
Überschreitungen holt der Auftragnehmer unverzüglich vor Durchführung weiterer Arbeiten die Zustimmung des 
Auftraggebers ein. Dem Auftraggeber steht jedoch in diesem Falle ein Kündigungsrecht zu. Wird dieses ausgeübt, 
hat der Auftragnehmer Anspruch auf Ersatz der Aufwendungen sowie eines angemessenen Gewinnes. Wenn dies 
im Einzelfall vereinbart ist, kann der Auftragnehmer dem Auftraggeber für die Erstellung eines Kostenvoranschlages 
erbrachte Leistungen berechnen. Wenn jedoch aufgrund des Kostenvoranschlages ein Auftrag erteilt wird, werden 
für den Kostenvoranschlag berechnete Beträge mit der Rechnung für den Auftrag verrechnet. 

3.  Patent- und Urheberrechte 

Der Lieferer behält sich an Mustern, Schaltschemata, Datenblätter, Zeichnungen, Entwürfe, Beschreibungen, 
Angebote, Kostenvoranschlägen, von uns erstellter Software und ähnlichen Unterlagen (körperlicher und geistiger 
Art – auch in elektronischer Form) das Eigentum und Urheberrecht vor. Sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht 
werden. Jede Form der Vervielfältigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt. Mit jedem 
Zuwiderhandeln macht sich der Besteller vertragsstrafpflichtig. Neben dem uns entstandenen Schaden schuldet der 
Besteller eine pauschale Vertragsstrafe in Höhe von 20% der Auftragssumme. 

Auf unser Verlangen sind die gesamten Unterlagen unverzüglich an uns zurückzugeben. Eine Haftung unsererseits 
für die Verletzung etwaiger Patent- oder sonstiger Schutzrechte ist ausgeschlossen. 

Werden uns im Rahmen von Geschäftsbeziehungen von dem Käufer Informationen zur Verfügung gestellt, gelten 
diese nicht als vertraulich, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart ist 

4. Lieferzeit  

Die vereinbarten Liefertermine gelten grundsätzlich mit einer Abweichung von 4 Wochen als eingehalten. 

Lieferfristen beginnen mit dem Datum der endgültigen und vollständigen Auftragsbestätigung. 

Die Einhaltung der Lieferfrist steht unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung und rechtzeitiger 
Eingang der vom Besteller zu liefernden Unterlagen, erforderlichen Genehmigungen, Freigaben, Einhaltung der 
vereinbarten Zahlungsbedingungen und sonstigen Verpflichtungen. Wird die Lieferfrist nach Tagen bestimmt, so sind 
hierunter Werktage, an denen betriebsüblich gearbeitet wird, zu verstehen. 

Die Lieferzeit ist eingehalten, wenn die Ware unser Werk bzw. Lager fristgemäß verlässt bzw. bei Versendung auf 
Wunsch des Käufers, fristgemäß zum Versand gebracht wird. Sich abzeichnende Verzögerungen teilt der Lieferer 
sobald als möglich mit. 

Höhere Gewalt und unvorhergesehene Hindernisse, gleichgültig ob sie im eigenen Werk, bei unseren Lieferanten 
oder auf der Montagestelle eintreten entbinden uns von der Einhaltung der Lieferfrist, und zwar auch dann, wenn sie 
während eines bereits vorliegenden Lieferverzugs eintreten. 

Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen berechtigt, sofern dies dem Käufer zumutbar ist und auf seine 
berechtigten Interessen ausreichend Rücksicht genommen wird. 

Ereignisse, die zu einer Überschreitung der Lieferfrist führen, berechtigen uns unter Ausschluss von Ansprüchen des 
Bestellers - mit Ausnahme der zinslosen Rückzahlung etwa erhaltener Anzahlungen - zum vollen oder teilweisen 
Rücktritt vom Vertrag, sofern sich die wirtschaftlichen Bedingungen seit Auftragserteilung so erheblich verändert 
haben, dass uns die Erfüllung billigerweise nicht zugemutet werden kann. Dies gilt auch dann, wenn zunächst eine 
Verlängerung der Lieferfrist vereinbart worden war. 

Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Besteller zu vertreten hat, werden ihm 14 Tage vom Tag 
der Bekanntgabe der Versandbereitschaft an gerechnet auch die bei Dritten entstandenen Lagerkosten und beim 
Lagern beim Lieferer 0,5% des Rechnungsbetrages für jeden Monat berechnet. 

Der Lieferer ist berechtigt, nach Gewährung einer fruchtlos verstrichenen Nachfrist über den Liefergegenstand 
anderweitig zu verfügen und den Besteller mit angemessener Frist zu beliefern. 

Bei Verzug unsererseits aus anderen Gründen ist der Besteller berechtigt, uns eine angemessene Nachfrist zu 
setzen, die der Beseitigung der Ursachen des Verzuges angemessen ist. Die Nachfrist ist grundsätzlich nach 
Werktagen zu bemessen. Eine Schadensersatzpflicht besteht frühestens erst nach Ablauf einer zweiten Nachfrist. 
Bei Beendigung des Vertrages durch den Besteller wegen Nichtauslieferung innerhalb dieser Nachfristen sind 
Schadenersatzansprüche wegen Nichterfüllung bzw. verspäteter Erfüllung ausgeschlossen. 

Bleibt der Besteller nach Anzeige der Bereitstellung mit der Übernahme des Vertragsgegenstandes oder der 
Erfüllung seiner Zahlungsverpflichtung länger als sechs Wochen im Rückstand, so ist der Lieferer nach Gewährung 
einer Nachfrist von 14 Tagen berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu 
verlangen. 

Fordert der Lieferer Schadenersatz wegen Nichterfüllung, so kann er 15% des Verkaufspreises als Entschädigung 
fordern. Der Schaden ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn der Lieferer einen höheren, der Besteller einen 
niedrigeren Schaden nachweist. Macht der Lieferer von diesem Recht keinen Gebrauch, so hat er unbeschadet 
seiner sonstigen Rechte die Befugnis über den Vertragsgegenstand frei zu verfügen und an dessen Stelle in 

angemessener Frist einen gleichartigen Gegenstand zu den Vertragsbedingungen zu liefern.                             
Ändert oder erweitert der Auftraggeber den ursprünglich vereinbarten Arbeitsumfang und verzögert sich die 
Fertigstellung bzw. Lieferung dadurch, haftet der Auftragnehmer dafür nicht. Er nennt dem Auftraggeber unter 
Angabe der Gründe jedoch unverzüglich einen neuen Fertigstellungs- bzw. Liefertermin. 

5.  Liefer- und Leistungsumfang 

Der Lieferumfang von Anlagen wird ausschließlich durch die im Auftrag oder im Standardlieferumfang aufgeführten 
Schnittstellen begrenzt. Darüber hinaus gehende Arbeiten und Materialien z.B. zur Einbindung in vorhandene 
Versorgungsnetze oder die Errichtung und Erweiterung dieser, sind bestellerseitig zu erbringen oder werden bei 
Beauftragung von der f.u.n.k.e. SENERGIE GmbH separat berechnet. 

Mangels abweichender Vereinbarungen verstehen sich unsere Lieferungen ab Werk oder Auslieferungslager, das 
jeweils auch Erfüllungsort ist. 

Die Art der Versendung bleibt uns vorbehalten, es sei denn, dass eine bestimmte Versandart vereinbart ist. Ein 
etwaiger Versand und Transport des Werkes erfolgt auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Eine 
Transportversicherung ist Sache des Bestellers. 

Für die Einholung der zur Errichtung und den Betrieb notwendigen Genehmigungen und Abnahmen ist der Besteller 
verantwortlich. Jegliche Schadensersatzansprüche gegen die f.u.n.k.e. SENERGIE GmbH, ganz gleich, ob sie 
mittelbar oder unmittelbar mit fehlenden, verspäteten oder mangelhaften Genehmigungen zusammenhängen, sind 
ausgeschlossen. Für die Nichteinhaltung geforderter umweltrelevanter, physikalischer oder chemischer Parameter 
oder Eigenschaften wird ebenfalls keine Haftung übernommen, soweit diese nicht ausdrücklich schriftlich garantiert 
wurden.                                                                                                                                                                         
Bei Verwendung des Liefergegenstandes außerhalb der Bundesrepublik Deutschland richtet sich der Lieferumfang 
für Arbeits- und Umweltschutzvorrichtungen nach der getroffenen Vereinbarung. Für die Beachtung von gesetzlichen 
oder sonstigen Vorschriften am Ort der Verwendung ist der Besteller verantwortlich.                                                            
Die Lieferung gilt als erfüllt, sobald die Gefahr gemäß Punkt 10 auf den Käufer übergeht. Vom Tage der Erfüllung an 
hat der Lieferer nach den Vorschriften von Punkt 9 einzustehen.                                                                                         
Gelieferte Kaufgegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom Besteller unbeschadet der 
Rechte aus Punkt 9 entgegenzunehmen. 

Konstruktions- oder Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des Lieferumfanges seitens des 
Lieferers bleiben während der Lieferfrist vorbehalten, sofern der Kaufgegenstand nicht erheblich geändert wird und 
die Änderungen für den Besteller zumutbar sind. 

Gegenstand der Verpflichtung des Auftragnehmers kann auch die Lieferung eines neuen oder generalüberholten 
Vertragsgegenstandes, ggf. gegen Übergabe eines entsprechenden alten Motors, einer Baugruppe oder eines 
Einzelteils gleicher Type sein. Abweichungen in der Ausführung sind dem Auftragnehmer gestattet, soweit dies dem 
Auftraggeber zumutbar ist. Vertragsgegenstände des Auftraggebers, die dieser dem Auftragnehmer zum Einbau 
oder im Wege des Tausches überlässt, dürfen keine Mängel oder sonstigen Fehler aufweisen, die nicht auf 
natürliche Abnutzung zurückzuführen sind. Insbesondere muss der anzuliefernde Vertragsgegenstand frei von 
geschweißten oder nicht geschweißten Brüchen und Rissen sein. 

Für die im Falle des Tausches eines Vertragsgegenstandes zu leistende Entschädigung gelten die jeweiligen 
gesonderten Vereinbarungen. 

6.  Aufträge für Instandsetzungen/Reparaturen 

Der Umfang der jeweiligen Instandsetzungsarbeiten/Reparaturen für den Vertragsgegenstand ist vom Auftraggeber 
festzulegen. Sofern dies nicht möglich ist, legt der Auftragnehmer den Umfang der durchzuführenden 
Instandsetzungsarbeiten nach Rücksprache mit dem Auftraggeber fest. In einem Auftragsschein oder in einem 
Bestätigungsschreiben werden die vereinbarten bzw. mit dem Auftragnehmer abgestimmten zu erbringenden 
Leistungen bezeichnet. Der voraussichtliche oder der verbindliche Liefertermin wird angegeben. Stellt sich während 
der Bearbeitung, aber bei Auftragsannahme nicht erkennbar, heraus, dass die Instandsetzung wegen der Mängel 
des Vertragsgegenstandes unmöglich ist, so ist der Auftragnehmer berechtigt, die bis zu dieser Feststellung 
geleisteten Arbeiten dem Auftraggeber in Rechnung zu stellen. Soweit sich während der Bearbeitung, aber bei 
Auftragsannahme nicht erkennbar, herausstellt, dass die Durchführung der Instandsetzungsarbeiten unwirtschaftlich 
ist, wird der Auftragnehmer den Auftraggeber unverzüglich hiervon verständigen, um eine definitive Entscheidung 
des Auftraggebers herbeizuführen. Entscheidet sich der Auftraggeber dazu, den Auftrag wegen seiner 
Unwirtschaftlichkeit nicht durchführen zu lassen, so hat der Auftragnehmer Anspruch auf Abgeltung der bis zu 
diesem Zeitpunkt geleisteten Arbeiten, einschließlich eines angemessenen Gewinnes. 

Der Auftragnehmer haftet nicht für Fehler, die sich aus Unterlagen, Zeichnungen, Muster usw. sowie aus Angaben 
des Auftraggebers ergeben, soweit ihm nicht zuzumuten ist, diese zu erkennen. 

7.  Leistungen des Käufers bei Montage 

Der Besteller schafft auf seine Kosten rechtzeitig alle Voraussetzungen, die eine zügige Montage durch den Lieferer 
ermöglichen.                                                                                                                                                                        
Auf Anforderung des Lieferers gehört hierzu die Bereitstellung von Fach- und Hilfskräften, Geräten, Energie, Wasser 
sowie von Arbeits- und Betriebsmitteln, ferner die Vorbereitung aller Erd- und Fundament-, Bau- und Gerüstarbeiten. 
Die Zufahrten und der Montageplatz müssen in Flurhöhe geebnet und für Fahrzeuge genügend Tragfähigkeit und die 
Fundamente vollständig trocken und abgebunden sein. Auf Wunsch des Lieferers stellt der Besteller geeignete 
Räume für Personal und Montagegerät zur Verfügung. 

Bei Montagen im Ausland werden alle Einreise-, Arbeits- und sonst erforderlichen Genehmigungen durch den 
Besteller auf dessen Kosten beschafft. 

8.  Preise 

Soweit nichts anderes vereinbart, verstehen sich unsere Preise in EURO ab Werk oder Auslieferungslager 
einschließlich Verpackung und Verladung, jedoch ausschließlich jeweils gesetzliche Umsatzsteuer.                         
Die jeweils gesetzliche Umsatzsteuer, die Transportkosten ab Werk oder Auslieferungslager und die Kosten einer 
unter Umständen vom Käufer gesondert gewünschten Transportversicherung berechnen wir zuzüglich.           
Etwaige Zölle, Gebühren, Steuern und sonstige öffentliche Abgaben trägt ebenfalls der Käufer. 

Auch anfallende Kosten der Montage oder Aufstellung hat der Käufer selbst zu tragen, sofern vertraglich nichts 
anderes vereinbart wurde. 

Für die Berechnung gelten stets die am Tage der Lieferung gültigen Preise. Sind diese höher als bei 
Vertragsschluss, ist der Käufer berechtigt, innerhalb von 14 Tagen nach Mitteilung der Preiserhöhung vom Vertrag 
hinsichtlich der noch nicht abgenommenen Ware zurückzutreten. Für Vertragsgegenstände, die im Tausch geliefert 
werden, ist der vereinbarte Preis davon abhängig, dass diese Hauptteile instandsetzungsfähig sind; nicht mehr 
instandsetzungsfähige Teile werden nachberechnet. 

9.  Zahlungsbedingungen  

Der Käufer ist verpflichtet, unsere Rechnungen sofort nach Rechnungserhalt ohne Abzug zu bezahlen. 
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Mangels besonderer Vereinbarung ist die Zahlung ohne jeden Abzug á Konto des Lieferers zu leisten, und zwar: 

30% Anzahlung nach Eingang der Auftragsbestätigung,                                                                                              
60% bei Lieferung,                                                                                                                                                         
den Restbetrag innerhalb 8 Tagen nach Inbetriebnahme. 

Zahlt der Käufer nicht rechtzeitig, sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe des Satzes, den die Bank für unsere 
Kontokorrentkredite berechnet, mindestens aber in Höhe von 8 % über dem jeweils gültigen Basiszinssatz, zu 
verlangen. Ist ein Verbraucher gemäß dem HGB beteiligt, so gelten 5% über dem Basiszinssatz. 

Wechsel, Schecks oder andere Anweisungspapiere nehmen wir nur erfüllungshalber entgegen. Deren Spesen und 
Kosten sowie die Gefahr für rechtzeitige Vorlegung und Protesterhebung gehen ausschließlich zu Lasten des 
Käufers. 

Kommt der Besteller den Zahlungsverpflichtungen nicht nach, tritt eine wesentliche Veränderung in seinen 
wirtschaftlichen Verhältnissen ein oder kommen erhebliche Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Bestellers auf, sind 
wir berechtigt die gesamte Restschuld fällig zu stellen und können Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen 
verlangen, auch wenn wir Schecks angenommen haben. Eingehende Zahlungen werden in dieser Reihenfolge 
zunächst auf rückständige Zinsen, andere ausstehende Forderungen und dann auf die Hauptschuld angerechnet. 

Nur unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Forderungen berechtigen den Käufer zur Aufrechnung, 
Zurückbehaltung oder Minderung. 

10.  Eigentumsvorbehalt 

Bis zu vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus dem Kaufvertrag und 
einer laufenden Geschäftsbeziehung (Forderungen im Zusammenhang mit dem Kaufgegenstand, z. B. aufgrund von 
Reparaturen, Ersatzteillieferungen, sowie sonstiger Leistungen), behalten wir uns das Eigentum an den verkauften 
Waren vor. 

Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung der gesicherten Forderungen 
weder an Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit übereignet werden. Der Käufer hat uns unverzüglich schriftlich zu 
benachrichtigen, wenn und soweit Zugriffe Dritter auf die uns gehörenden Waren erfolgen. Der Antrag auf Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens berechtigt den Lieferer vom Vertrag zurückzutreten und die sofortige Rückgabe des 
Kaufgegenstandes zu verlangen.                                                                                                                                    
Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen Kaufpreises, sind wir 
berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten und die Ware auf Grund des 
Eigentumsvorbehalts und des Rücktritts heraus zu verlangen. Zahlt der Käufer den fälligen Kaufpreis nicht, dürfen 
wir diese Rechte nur geltend machen, wenn wir dem Käufer zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung 
gesetzt haben oder eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist. 

Der Käufer ist berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang 
weiter zu veräußern und/oder zu verarbeiten. In diesem Fall gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen: 
Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung unserer Waren 
entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei wir als Hersteller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, 
Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir Miteigentum im 
Verhältnis der Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten oder verbundenen Waren. Im Übrigen gilt für das 
entstehende Erzeugnis das gleiche wie für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware. 

Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Käufer 
schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe unseres etwaigen Miteigentumsanteils gemäß vorstehendem Absatz zur 
Sicherheit an uns ab. Wir nehmen die Abtretung an. Die in Absatz 2 genannten Pflichten des Käufers gelten auch in 
Ansehung der abgetretenen Forderungen. 

Zur Einziehung der Forderung bleibt der Käufer neben uns ermächtigt. Wir verpflichten uns, die Forderung nicht 
einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, nicht in 
Zahlungsverzug gerät, kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist und kein sonstiger Mangel 
seiner Leistungsfähigkeit vorliegt. Ist dies aber der Fall, so können wir verlangen, dass der Käufer uns die 
abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die 
dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. 

Übersteigt der Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 20 %, werden wir auf Verlangen des Käufers 
insoweit Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben. 

Der Besteller trägt alle Kosten, die zur Aufhebung des Zugriffs und zu einer Wiederbeschaffung des 
Kaufgegenstandes aufgewendet werden müssen, soweit sie nicht von Dritten eingezogen werden können. Der 
Besteller hat die Pflicht, den Kaufgegenstand während der Dauer des Eigentumsvorbehaltes in ordnungsgemäßem 
Zustand zu halten, alle vom Hersteller vorgesehenen Wartungsarbeiten und erforderlichen Instandsetzungen 
unverzüglich – abgesehen von Notfällen – vom Lieferer oder von einer für die Betreuung des Kaufgegenstandes vom 
Lieferer anerkannten Werkstatt ausführen zu lassen. Lässt das Recht eines Landes den Eigentumsvorbehalt nicht 
zu, gestattet es aber vergleichbare Rechte vorzubehalten, so kann der Lieferer alle Rechte dieser Art ausüben. Der 
Besteller ist verpflichtet, auf seine Kosten Maßnahmen zu ergreifen, die erforderlich sind, um diese Rechte an dem 
Kaufgegenstand wirksam werden zu lassen und aufrecht zu erhalten. 

11.  Gewährleistungsrechte 

Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- und Minderlieferung sowie 
unsachgemäßer Montage oder mangelhafter Montageanleitung) gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit im 
nachfolgenden nicht anderes bestimmt ist. 

Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die über die Beschaffenheit der Ware getroffene Vereinbarung. Als 
Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware gelten unsere als solche bezeichneten Produktbeschreibungen, die 
dem Käufer vor seiner Bestellung überlassen oder in gleicher Weise wie diese AGB in den Vertrag einbezogen 
wurden. Wenn und soweit wir mit dem Käufer eine Vereinbarung nach § 2 Abs. f) getroffen haben, haften wir über 
deren Inhalt hinaus gegenüber dem Käufer wegen Bruches der gelieferten Ware nicht. 

Mit einer Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware ist keine Garantiezusage verbunden. Besondere Garantien 
übernehmen wir nur auf Grundlage einer gesonderten Vereinbarung, die Inhalt und Reichweite der Garantie 
unabhängig von diesen AGB und den gesetzlichen Rechten des Käufers regelt. 

Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist die Ware frei von Sachmängeln, wenn sie sich für die nach dem 
Vertrag vorausgesetzte Verwendung eignet. Im Übrigen ist die Ware in Ergänzung der gesetzlichen Regelung auch 
dann frei von Sachmängeln, wenn sie die Eigenschaften aufweist, die der Käufer nach der von uns gegebenen 
Produktbeschreibung erwarten kann; dabei genügt es, wenn die Produktbeschreibung dem Käufer nach 
Vertragsschluss (insbesondere zusammen mit der Ware) überlassen wurde. Für öffentliche Äußerungen anderer 
Hersteller oder sonstiger Dritter (z.B. Werbeaussagen) übernehmen wir jedoch keine Haftung. 

Die Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und 
Rügeobliegenheiten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Zeigt sich bei der Untersuchung oder später ein Mangel, 
so ist uns hiervon unverzüglich Anzeige zu machen. Als unverzüglich gilt die Anzeige, wenn sie innerhalb von zwei 
Wochen erfolgt. Unabhängig von vorstehender Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten hat der Käufer 

offensichtliche Mängel (einschließlich Falsch- und Minderlieferung) innerhalb von zwei Wochen ab Lieferung 
schriftlich anzuzeigen. Zur jeweiligen Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung der betreffenden Anzeige. 
Jede Anzeige hat schriftlich zu erfolgen. Unterlässt der Käufer die vorstehend bestimmten Mängelanzeigen, ist 
unsere Haftung für den nicht angezeigten Mangel ausgeschlossen. 

Ist die gelieferte Sache mangelhaft, können wir zunächst wählen, ob wir Nacherfüllung durch Beseitigung des 
Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die 
gewählte Art der Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt. Die zum 
Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und 
Materialkosten, tragen wir. Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der Käufer die mangelhafte Sache nach den 
gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben. 

Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die Nacherfüllung vom Käufer zu setzende Frist erfolglos 
abgelaufen bzw. nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist, so kann der Käufer vom Kaufvertrag 
zurücktreten (Rücktritt) oder den Kaufpreis mindern (Minderung). Ein Rücktrittsrecht besteht jedoch nicht bei einem 
unerheblichen Mangel. Mit Erklärung des Rücktritts bzw. der Minderung entfällt der Anspruch des Käufers auf 
Lieferung einer mangelfreien Sache. 

Der Anspruch des Bestellers, auf Beseitigung eines Mangels des Werkes sowie die Ansprüche auf Wandelung, 
Minderung oder Schadensersatz verjähren in einem Jahr, soweit im Vertrag nichts anderes vereinbart ist.               
Die Gewährleistung beinhaltet die Beseitigung von Fehlern und Mängel, die nachweislich auf Funktions- oder 
Materialfehler zurückzuführen sind, sofern diese nicht durch unsachgemäße Bedienung oder unbefugter Eingriff in 
die Geräte verursacht wurden. Bei der Modifikation übernehmen wir die Gewährleistung für die von uns eingebauten 
oder modifizierten Komponenten. 

Für Funktionsstörungen, die auf klimatische oder technische Einflüsse (Fremdeingriff etc.) zurückzuführen sind, 
haften wir nicht. 

Wenn nicht anders vereinbart, übernehmen wir nur dann die Gewährleistung, wenn die Inbetriebnahme durch unser 
Personal oder durch eine von uns beauftragte Fachfirma erfolgt. 

Verschleißteile sind grundsätzlich von der Gewährleistung ausgeschlossen, hierzu zählen u.a. alle mit Biogas oder 
Abgas in Verbindung stehenden Teile. 

Eine Gewährleistungspflicht entfällt ferner bei Leistungen, bei denen im Einvernehmen mit dem Besteller anstelle an 
sich erforderlicher neuer Teile gebrauchte Teile Verwendung finden oder vom Besteller Teile gestellt werden. 

Wenn eine Mängelbehebung durch den Lieferer nicht zumutbar ist, kann mit Zustimmung des Lieferers eine 
Fachfirma zur Mängelbeseitigung beauftragt werden. In diesem Fall ersetzt der Lieferer die Kosten in maximal der 
Höhe, die der Lieferer bei eigener Mängelbehebung gehabt hätte. Dies gilt auch bei Gewährleistungsfällen, die im 
Ausland auftreten. 

Von den durch die Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden Kosten trägt der Lieferer – soweit sich die 
Beanstandung als berechtigt herausstellt – die Kosten des Ersatzstückes einschließlich des Versandes, sowie die 
angemessenen Kosten des Aus- und Einbaus. 

Zur Vornahme notwendiger Nachbesserungsarbeiten hat der Besteller:                                                                            
- die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu gewähren.                                                                                                                   
- auf eigene Kosten Hilfskräfte, Geräte und Betriebseinrichtungen zu stellen sowie Nebenarbeiten auszuführen.         
- auf eigene Kosten die über den ursprünglichen Auftragsumfang hinausgehenden Arbeiten durchzuführen. 

Die Verpflichtungen zur Beseitigung eines Sachmangels bestehen nicht, wenn                                                                           
- der Besteller einen Fehler nicht unverzüglich schriftlich dem Lieferer angezeigt hat.                                                                  
- seitens des Kunden oder Dritte unsachgemäß ohne vorherige Genehmigung des Lieferers vorgenommene   
Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten durchgeführt werden. So wird die Haftung für die daraus entstehenden 
Folgen aufgehoben.                                                                                                                                                           
- in den Kaufgegenstand Teile eingebaut worden sind, deren Verwendung der Lieferer nicht freigegeben hat oder      
- der Kaufgegenstand in einer vom Lieferer nicht genehmigten Weise verändert worden ist oder - Teile von Dritten 
eingebaut wurden, die Einfluss auf den Betrieb des Aggregates haben                                                                                     
- der Besteller die Vorschriften über die Behandlung, Wartung und Pflege des Kaufgegenstandes (z. B. 
Betriebsanleitung) nicht befolgt hat. 

Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz bzw. auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen besteht nur nach Maßgabe 
von §10, ansonsten sind sie ausgeschlossen. Sachmangelansprüche des Käufers verjähren innerhalb eines Jahres 
ab Lieferung des Kaufgegenstandes an den Käufer, sofern es sich nicht um einen Verbrauchsgüterkauf neuer 
Sachen handelt. Bei arglistig verschwiegenen Mängeln bleiben weitergehende Ansprüche unberührt. Für die 
Mangelbeseitigungsabwicklung gilt das gleiche. 

12.  Gefahrenübergang 

Die Gefahr eines zufälligen Untergangs und einer zufälligen Verschlechterung geht – auch bei Teillieferungen 
spätestens mit Lieferung ab Werk bzw. Lager auf den Besteller, den Spediteur, den Frachtführer oder die sonst zur 
Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt über, sofern nichts anderes vereinbart ist. Auch dann, 
wenn z. B. Versandkosten oder Aufstellungskosten von uns übernommen worden sind. Die Übergabe steht es 
gleich, wenn sich der Besteller im Annahmeverzug befindet. 

Verzögert sich die Lieferung oder Leistung infolge von Umständen, die der Besteller zu vertreten hat, so geht die 
Gefahr mit Meldung der Versandbereitschaft auf den Besteller über. 

Die Kosten und die Gefahr der von der f.u.n.k.e. SENERGIE GmbH nach eigenem Ermessen erfolgter Lagerung 
werden mit mindestens 0,5% des Warenwertes pro Monat berechnet und sind vom Besteller zu tragen. 

Der Besteller hat die gelieferte Ware gegen Diebstahl, Vandalismus und Beschädigung durch äußere Einflüsse zu 
schützen oder ggf. zu versichern, sofern noch kein Versicherungsschutz besteht. Bei hierdurch hervorgerufenen 
Schäden, haftet der Besteller. 

Bei Lieferungen einschließlich Montage geht die Gefahr über, sobald die Anlage zur ersten Inbetriebsetzung bereit 
ist oder eine Inbetriebsetzung nicht infrage kommt. 

Wird nach Versendung ab Werk, jedoch vor dem Gefahrübergang, die Leistung des Lieferers durch höhere Gewalt 
und vom Lieferer nicht zu vertretende Umstände, beschädigt oder zerstört, so hat der Lieferer zusätzlich Anspruch 
auf denjenigen Teil der Vergütung, welcher der beschädigten oder zerstörten Leistung entspricht 

13.  Schadensersatz 

Soweit sich aus diesen AGB einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt, haften wir bei 
einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den jeweils einschlägigen gesetzlichen 
Vorschriften. 
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Auf Schadensersatz haften wir                                                                                                                                         
- gleich aus welchem Rechtsgrund                                                                                                                                                     
- nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 

 Darüber hinaus haften wir auch bei einfacher Fahrlässigkeit,                                                                                               
- für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,                                                                           
- für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht; in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf 
den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt. 

Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht, wenn wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine 
Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen haben. Das gleiche gilt für Ansprüche des Käufers nach dem 
Produkthaftungsgesetz. Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Käufer nur 
zurücktreten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies Kündigungsrecht des 
Käufers (insbesondere gem. §§ 651, 649 BGB) wird ausgeschlossen. Rücktritt oder Kündigung müssen schriftlich 
erklärt werden. Des Weiteren gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.                                                   
Für Art, Umfang und Erfolg von beauftragten Serviceleistungen außerhalb der Gewährleistungspflicht trägt der 
Besteller die Verantwortung. 

Die Zahlungsverpflichtungen des Bestellers für die durchgeführten Arbeiten werden durch diese 
Haftungsbegrenzung in keiner Weise berührt. 

14.  Rechtsmängel 

Führt die Benützung des Kaufgegenstandes zur Verletzung von gewerblichen Schutzrechten oder Urheberrechten in 
Deutschland, wird der Lieferer auf seine Kosten dem Besteller grundsätzlich das Recht zum weiteren Gebrauch 
verschaffen oder den Kaufgegenstand für den Besteller in zumutbarer Weise modifizieren, so dass eine 
Schutzrechtsverletzung nicht mehr besteht. 

Ist dies zu wirtschaftlich angemessenen Bedingungen oder in angemessener Frist nicht möglich, ist der Käufer zum 
Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Unter den genannten Voraussetzungen steht auch dem Lieferer ein Recht zum 
Rücktritt vom Vertrag zu. 

Darüber hinaus wird der Lieferer dem Besteller von unbestrittenen oder rechtkräftig festgestellten Ansprüchen der 
betreffenden Schutzrechtsinhaber freistellen. 

15.  Abnahmeverpflichtung / Rücktrittsrecht 

Der Besteller ist zur Abnahme des vertraglich vereinbarten und von uns bereitgestellten Werkes verpflichtet. Wegen 
unwesentlicher Mängel darf die Abnahme nicht verweigert werden.                                                                     
Grundsätzlich ist ein Mangel dann unwesentlich, wenn die Anlage in Betrieb genommen wurde oder der 
Inbetriebnahme technisch nichts entgegensteht.                                                                                                                   
Die f.u.n.k.e. SENERGIE GmbH ist berechtigt, bei verweigerter Annahme eine Nachfrist zu setzen. Sofern der 
Besteller auf die Folge hingewiesen ist, dass sein Schweigen über die Frist hinaus einer Annahmeerklärung 
gleichsteht, gilt nach Fristablauf die Erklärung als abgegeben. Einer Annahmeerklärung des Bestellers kommt nach 
Ablauf der Nachfrist und Mitteilung der drohenden Fiktionswirkung durch die f.u.n.k.e. SENERGIE GmbH gleich, die 
Genehmigung des Netzbetreibers zum Netzparallelbetrieb, die Nutzung, Einspeisung und/oder die Vergütung der 
von der Anlage erzeugten Energie, sofern der Besteller die Annahme verweigert.                                                                   
Die f.u.n.k.e. SENERGIE GmbH kann vom Vertrag ganz oder teilweise zurücktreten, wenn unvorhergesehene 
Ereignisse die wirtschaftliche Bedeutung, den Inhalt der Leistung wesentlich verändern, auf den Betrieb der f.u.n.k.e. 
SENERGIE GmbH erheblich einwirken, sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Bestellers wesentlich 
verschlechtern oder den Zahlungsverpflichtungen gegenüber f.u.n.k.e. SENERGIE GmbH nicht nachgekommen 
wird. 

Dies gilt auch dann, wenn zunächst mit dem Besteller eine Verlängerung der Lieferzeit vereinbart war. Will die 
f.u.n.k.e. SENERGIE GmbH von dem Rücktrittsrecht Gebrauch machen, so teilt sie dies nach Erkenntnis der 
Tragweite des Ereignisses unverzüglich dem Besteller mit. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Rücktrittsrechte der 
§§ 323 Abs. 1, 313 BGB. 

16.  Lieferantenregress 

Wurde die von uns an den Käufer gelieferte, neu hergestellte Ware an einen Verbraucher weiterverkauft, so gelten 
für die Mängelansprüche des Käufers ergänzend zu vorstehendem Punkt 10 folgende Regelungen und im Übrigen 
die gesetzlichen Vorschriften. 

Die gesetzliche Vermutung, dass der Mangel bereits bei Gefahrübergang auf den Käufer vorlag (§§ 478 Abs. 3, 476 
BGB), gilt außer in den gesetzlich geregelten Fällen auch dann nicht, wenn zwischen dem Gefahrübergang auf den 
Käufer und dem Gefahrübergang auf den Abnehmer des Käufers ein Zeitraum von mehr als sechs Monaten liegt. 

Die Nacherfüllungsrechte des Käufers gemäß § 6 f) gelten mit folgender Maßgabe: Der Käufer kann von uns die Art 
der Nacherfüllung verlangen, die er seinem Abnehmer - unter Berücksichtigung der gesetzlichen und vertraglichen 
Verweigerungsrechte des Käufers - im Einzelfall schuldet; ein Wahlrecht unsererseits besteht nicht. Der Käufer ist 
berechtigt, diesen Nacherfüllungsanspruch an seinen Abnehmer abzutreten, jedoch nur erfüllungs- oder/und 
sicherungshalber, d.h. unbeschadet seiner eigenen Forthaftung gegenüber dem Abnehmer. Eine Abtretung an 
Erfüllung Statt ist unwirksam. Unser Recht, diese Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu 
verweigern, bleibt unberührt. 

Wenn wir mit dem Käufer einen gleichwertigen Ausgleich im Sinne von § 478 Abs. 4 BGB vereinbart haben, ist der 
Anspruch auf Ersatz der Aufwendungen, die er im Verhältnis zu seinem Abnehmer zu tragen hatte (§ 478 Abs. 2 
BGB), ausgeschlossen. 

17.  Verjährung 

Die wechselseitigen Ansprüche der Vertragsparteien verjähren nach den gesetzlichen Vorschriften, soweit 
nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. 

Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und 
Rechtsmängeln ein Jahr ab Inbetriebnahme. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der 
Abnahme. Ansprüche aus Rechtsmängeln verjähren jedoch nicht, solange der Dritte sein Recht                                   
- mangels Verjährung                                                                                                                                                        
- noch gegen den Käufer geltend machen kann. 

Die vorstehenden Verjährungsfristen gelten auch im Lieferantenregress gem. Punkt 15; unberührt bleibt hier aber die 
gesetzliche Verjährungsfrist für Aufwendungsersatzansprüche (§§ 478 Abs. 2, 479 Abs. 1, Abs. 3 BGB) sowie die 
gesetzliche Verjährungshemmung (§ 479 Abs. 2, Abs. 3 BGB). 

In allen Fällen unberührt bleiben auch die gesetzlichen Regelungen für den Fall der Arglist (§ 438 Abs. 3 BGB). 

Soweit wir dem Käufer gem. § 8 wegen oder infolge eines Mangels vertraglichen Schadensersatz schulden, gelten 
hierfür die ungekürzten gesetzlichen Verjährungsfristen des Kaufrechts (§ 438 BGB). Diese Verjährungsfristen gelten 
auch für konkurrierende außervertragliche Schadensersatzansprüche, wenn nicht die Anwendung der regelmäßigen 

gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führt. Die Verjährungsfristen 
des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. 

Diese Verjährungsfrist von einem Jahr verlängert sich in dem Fall, dass es sich bei dem Besteller und Nutzer um 
eine Privatperson handelt auf 2 Jahre ab Inbetriebnahme. 

18.  Haftung 

Wenn der Liefergegenstand durch Verschulden des Lieferers infolge unterlassener oder fehlerhafter Ausführung von 
vor oder nach Vertragsschluss erfolgten Vorschlägen und Beratungen oder durch die Verletzung anderer 
vertraglicher Nebenverpflichtungen – insbesondere Anleitung für Bedienung und Wartung des Liefergegenstandes – 
vom Besteller nicht vertragsgemäß verwendet werden kann, so gelten unter Ausschluss weiterer Ansprüche des 
Bestellers die Regelungen der Abschnitte 9 und 12 entsprechend. 

Für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, haftet der Lieferer aus welchen Rechtsgründen 
auch immer  nur                                                                                                                                                                   
- bei Vorsatz,                                                                                                                                                                        
- bei grober Fahrlässigkeit des Inhabers oder leitender Angestellter,                                                                                                                    
- bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit,                                                                                                      
- bei Mängeln des Liefergegenstandes, soweit nach Produkthaftungsgesetz für Personen- oder Sachschäden an 
privat genutzten Gegenständen gehaftet wird. 

Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Lieferer auch bei grober Fahrlässigkeit nicht 
leitender Angestellter und bei leichter Fahrlässigkeit. In letzterem Fall begrenzt auf den vertragstypischen, 
vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden. 

Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. 

19.  Softwarenutzung 

Soweit im Lieferumfang Software enthalten ist, wird dem Besteller ein nicht ausschließliches Recht eingeräumt, die 
gelieferte Software einschließlich ihrer Dokumentationen zu nutzen. Sie wird zur Verwendung auf dem dafür 
bestimmten Liefergegenstand überlassen. Eine Nutzung der Software auf mehr als einem System ist untersagt. 

Der Besteller darf die Software nur im gesetzlich zulässigen Umfang (§§ 69a ff. UrhG) vervielfältigen, überarbeiten, 
übersetzen oder von dem Objektcode in den Quellcode umwandeln. Der Besteller verpflichtet sich, 
Herstellerangaben insbesondere Copyright-Vermerke nicht zu entfernen oder ohne vorherige ausdrückliche 
Zustimmung des Lieferers zu verändern. 

Alle sonstigen Rechte an der Software und den Dokumentationen einschließlich der Kopien bleiben beim Lieferer 
bzw. beim Softwarelieferanten. Die Vergabe von Unterlizenzen ist nicht zulässig. 

20.  Gerichtsstand und Rechtswahl 

Für diese AGBs und alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss aller internationalen und supranationalen (Vertrags-) Rechtsordnungen, insbesondere 
des UN-Kaufrechts.                                                                                                                                                          
Soweit der Käufer Vollkaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem 
Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten Singen im Hegau. 

21.  Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung in diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger 
Vereinbarungen zwischen dem Kunden und uns unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller 
sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt. 

22.  Abschließende Bedingungen 

Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Vertragsänderungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 
Erfüllungsort ist Engen. 


